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Einsparmöglichkeiten der Leistungsberech-
tigten gedeckt sei und seiner Höhe nach er-
heblich von einem durchschnittlichen Bedarf 
abweiche.
Nach der „Coronaverordnung“ für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der ab dem 
27.04.2020 gültigen Fassung sei lediglich 
das Tragen einer textilen Mund-Nase-Be-
deckung (zum Beispiel Alltagsmaske, Schal, 
Tuch) in bestimmten Lebenslagen erforder-
lich. Ähnliche Regelungen würden in den 
anderen Bundesländern gelten. Die Finan-
zierung derartiger Gesichtsbedeckungen, die 
als Bestandteil der Bekleidung angesehen 
werden könnten, sei aus dem Regelbedarf 
möglich. Ein unabweisbarer Bedarf liege mit-
hin nicht vor.
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
Urteil vom 30.04.2020 – L 7 AS 635/20 –

F a m i l i e n r e c h t
Kein Geschwister-Ausgleich für 
Mutter-Pflegekosten
Unter Geschwistern besteht von für die ge-
meinsame Mutter gezahlten Pflegekosten 
kein familienrechtlicher Ausgleichsanspruch. 
Dieser Anspruch gilt grundsätzlich nur für 
Kindesunterhaltsfälle. Dies hat das Oberlan-
desgericht Köln entschieden.
In dem zugrunde liegenden Fall hatte der 
Sohn für seine Mutter eine Bürgschaft für 
die Pflegekosten übernommen. Aus die-
ser Bürgschaft wurde der Sohn nach dem 
Tod der Mutter in Anspruch genommen. 
Der Sohn verlangte nunmehr von seinem 
Bruder anteilige Zahlung der Pflegekosten. 
Das Amtsgericht Aachen verneinte einen 
solchen Anspruch. Es schloss insbesondere 
die Anwendung des familienrechtlichen Aus-
gleichsanspruchs aus.
Das Oberlandesgericht Köln bestätigte die 
Entscheidung des Amtsgerichts. Ein famili-
enrechtlicher Ausgleichsanspruch bezüglich 
der gezahlten Pflegekosten sei zu verneinen. 
Denn ein solcher Anspruch sei lediglich für 
die Fälle anerkannt, in denen ein Elternteil 
allein für den Unterhalt eines gemeinsamen 
ehelichen Kindes aufgekommen ist, ob-
wohl auch der andere Elternteil dem Kind 
unterhaltspflichtig war. So lag der Fall hier 
nicht. Zudem könne ein familienrechtlicher 
Ausgleichsanspruch für Zeiträume der Ver-
gangenheit nur unter den weiteren Voraus-
setzungen des § 1613 BGB verlangt werden. 
Der Bruder hätte also vor der Bürgschaftslei-

stung in Verzug gesetzt oder auf Auskunft in 
Anspruch genommen werden müssen. Da-
ran fehlte es hier.
Oberlandesgericht Köln,
Beschluss vom 17.12.2018 – 10 UF 99/18 –

V e r w a l t u n g s r e c h t
Zumutbarer Kitaplatz
Wird ein zumutbarer Betreuungsplatz in ei-
ner Kindestagesstätte abgelehnt, so liegt 
darin ein Verzicht auf die gegenwärtige Rea-
lisierung des Anspruchs auf einen Kinderbe-
treuungsplatz. Ein Eilverfahren, gerichtet auf 
Gewährung eines Betreuungsplatzes, ist in 
diesem Fall unbegründet. Dies hat das Ver-
waltungsgericht Halle entschieden.

In dem zugrunde liegenden Fall wollten die 
in Halle lebenden Eltern eines einjährigen 
Kindes im Frühjahr 2020 mittels eines Eilver-
fahrens einen ganztägigen Betreuungsplatz 
für ihr Kind erhalten. Die zuständige Behör-
de hielt dies für unbegründet. Sie verwies 
darauf, dass den Eltern ein Betreuungsplatz 
in einer Kita angeboten und dieses Angebot 
abgelehnt wurde. Hintergrund der Ableh-
nung war, dass den Eltern die Kita zu weit 
weg war. Freie Kapazitäten bestanden je-
doch in anderen Einrichtungen nicht.
Das Verwaltungsgericht Halle entschied ge-
gen die Eltern. Zwar stehe jedem Kind mit 
gewöhnlichem Aufenthalt in Sachsen-Anhalt 
bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang 
ein Anspruch auf einen ganztägigen Platz in 
einer Tageseinrichtung zu. Dieser Anspruch 
sei aber erfüllt worden. Den Eltern sei ein zu-
mutbarer Kita-Platz angeboten worden.
Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts 
sei der angebotene Platz zumutbar gewesen. 
Die Wegstrecke von der Wohnung zur Kita 
habe mit dem Pkw in 10 Minuten, zu Fuß 
und mit öffentlichen Verkehrsmitteln in 24 
Minuten und mit dem Fahrrad in 18 Minuten 
zurückgelegt werden können. Zudem hätte 

S o z i a l r e c h t
ALG II: Kein Mehrbedarf für Schutzmasken
Die derzeit zum Schutz vor Neuinfizierungen 
mit dem Coronavirus vorgeschriebenen 
Gesichtsbedeckungen sind aus dem SGB 
II-Regelbedarf zu finanzieren, da sie als Be-
standteil der Bekleidung angesehen werden 
können. Dies hat das Landessozialgericht 
(LSG) Nordrhein-Westfalen entschieden.
Der Antragsteller führte vor dem Sozialge-
richt Gelsenkirchen erfolglos ein Verfahren 
des einstweiligen Rechtsschutzes gegen das 
Jobcenter. Nachdem er erstinstanzlich zu-
nächst andere Begehren verfolgt hatte, ver-
langte er im Beschwerdeverfahren vor dem 
LSG außerdem erstmalig die Auszahlung von 
349 Euro für die Anschaffung von Mund-Na-
se-Schutzmasken bzw. die Gestellung sol-
cher durch die Antragsgegnerin selbst.

Das LSG hat offengelassen, ob in Bezug 
auf die Antragserweiterung überhaupt ein 
Rechtsschutzbedürfnis für die Inanspruch-
nahme gerichtlichen Eilrechtsschutzes be-
stand oder ob der Antragsteller nicht ver-
pflichtet gewesen wäre, zunächst einen 
Antrag bei der Antragsgegnerin zu stellen. 
Jedenfalls sei der Antrag auf einstweiligen 
Rechtsschutz unbegründet, denn ein An-
spruch sei nicht erkennbar. Bei Leistungs-
berechtigten werde gemäß § 21 Abs. 6 SGB 
II ein Mehrbedarf anerkannt, soweit im Ein-
zelfall ein unabweisbarer, laufender, nicht 
nur einmaliger besonderer Bedarf bestehe. 
Der Mehrbedarf sei unabweisbar, wenn er 
insbesondere nicht durch die Zuwendungen 
Dritter sowie unter Berücksichtigung von 
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sich jedenfalls für den Vater der Weg zur 
Arbeit nicht unzumutbar verlängert. Auf die 
Wegezeiten und Zumutbarkeit für die Mut-
ter sei es daher nicht mehr angekommen. Es 
sei zumutbar, dass das Bringen und Abholen 
von einem Elternteil übernommen wird.
Verwaltungsgericht Halle,
Beschluss vom 06.03.2020 – 3 B 175/20 –

M i e t r e c h t
Mietkosten für Rauchwarnmelder nicht 
umlagefähig
Die Mietkosten für Rauchwarnmelder in ei-
ner Mietwohnung können nicht als Betriebs-
kosten auf den Mieter umgelegt werden. 
Möglich ist aber eine Modernisierungsmie-
terhöhung nach § 559 BGB. Dies hat das 
Amtsgericht Landshut entschieden.
In dem zugrunde liegenden Fall sollte der 
Mieter einer Wohnung im Rahmen der Be-
triebskostenabrechnung die Mietkosten für 
die Rauchwarnmelder tragen. Da er damit 
nicht einverstanden war, kam es zu einer 
Klage.

Das Amtsgericht Landshut entschied zu 
Gunsten des Mieters. Die Kosten für die Mie-
te eines Rauchwarnmelders könnten nicht 
im Rahmen einer Betriebskostenabrechnung 
umgelegt werden. Denn Anschaffungs- und 
Anmietkosten seien grundsätzlich keine Be-
triebskosten. Lediglich in bestimmten, in 
der Betriebskostenverordnung geregelten 
Ausnahmen sei eine Umlage möglich. Der 
Ausnahmecharakter verbiete es aber, die in 
der Verordnung genannten Ausnahmen auf 
weitere Fälle, wie etwa auf Mietkosten für 
Rauchwarnmelder, zu übertragen.
Nach Auffassung des Amtsgerichts komme 
eine Modernisierungsmieterhöhung gemäß 
§ 559 BGB in Betracht, da es sich bei der Aus-
stattung einer Wohnung mit Rauchmeldern 
um eine nachhaltige Verbesserung im Sinne 
des § 555 b Nr. 4 und 5 BGB handele.
Amtsgericht Landshut,
Urteil vom 05.12.2019 – 3 C 1511/19 –

A d o p t i o n s r e c h t
Erwachsenenadoption
Bestand zwischen den Annehmenden und 
den Anzunehmenden eine sexuelle Bezie-
hung, so ist eine Erwachsenenadoption 
nach § 1767 Abs. 1 BGB ausgeschlossen. 
Denn eine sexuelle Beziehung schließt das 
Bestehen eines Eltern-Kind-Verhältnisses 
aus. Dies hat das Oberlandesgericht Zwei-
brücken entschieden.
In dem zugrunde liegenden Fall hatte das 
Amtsgericht Primasens im Februar 2019 
eine Erwachsenenadoption ausgeschlos-
sen, weil zwischen den Annehmenden und 
der Anzunehmenden in der Vergangenheit 

eine sexuelle Beziehung bestanden hat-
te. Dagegen richtete sich die Beschwerde 
des Annehmenden. Er führte an, dass sich 
das Verhältnis nunmehr in ein rein freund-
schaftliches Verhältnis gewandelt habe.
Das Oberlandesgericht Zweibrücken be-
stätigte die Entscheidung des Amtsgerichts 
und wies daher die Beschwerde des An-
nehmenden zurück. Die Voraussetzungen 
einer Erwachsenenadoption gemäß § 1767 
Abs. 1 BGB haben nicht vorgelegen. Es 
fehle an einem Eltern-Kind-Verhältnis. Se-
xuelle Beziehungen seien nicht Inhalt eines 
Eltern-Kind-Verhältnisses. Auch wenn sich 
ein sexuelles Verhältnis in ein freundschaft-
liches Verhältnis gewandelt hat, schließe 
dies das Bestehen eines Eltern-Kind-Ver-
hältnisses aus. Dies gelte auch dann, wenn 
umfangreiche freundschaftliche Unterstüt-
zungshandlungen erbracht wurden.
Oberlandesgericht Zweibrücken,
Beschluss vom 01.02.2019 – 4 F 3/18 –

V e r w a l t u n g s r e c h t
Kosten für Polizeieinsatz nach Fehlalarm
Wer eine Alarmanlage an seinem Anwesen 
installiert, muss auch dann Gebühren für da-
durch veranlasste Polizeieinsätze zahlen, wenn 
der Grund für das Auslösen der Anlage im 
Nachhinein nicht mehr feststellbar ist. Dies ent-
schied das Verwaltungsgericht Koblenz.
Im vorliegenden Fall waren der Kläger und sei-
ne Ehefrau verreist, als sie per SMS darüber be-
nachrichtigt wurden, dass ihre erst kurz zuvor 
installierte Alarmanlage soeben ausgelöst hat-
te. Der Kläger rief daraufhin bei der örtlichen 
Polizeiinspektion an. Die Beamten schlugen 
vor, das Anwesen zu überprüfen, womit der 
Kläger einverstanden war. Nach Eintreffen am 
Haus konnten die Polizeibeamten jedoch we-
der Einbruchspuren noch sonstige Umstände 
feststellen, die das Auslösen der Alarmanlage 
verursacht haben könnten. Einen Monat spä-
ter wurde der Kläger durch Kostenbescheid zur 
Zahlung einer Gebühr in Höhe von 171,00 € 
herangezogen.
Hiergegen erhob der Kläger erfolglos Wider-
spruch und sodann Klage. Eine Gebühr könne 
von ihm nicht verlangt werden, weil Fenster 
und Türen seines Hauses ordnungsgemäß ver-
schlossen gewesen seien. Selbst das Unterneh-
men, das die Anlage installiert habe, habe nicht 
feststellen können, warum die Alarmierung er-
folgt sei. Ihm sei gar keine andere Möglichkeit 
geblieben, als die Polizei zu informieren. Dabei 
sei es seiner Frau und ihm in erster Linie darum 
gegangen, dass mögliche Täter gefasst wür-
den. Im Übrigen habe er die Polizei nicht auf-
gefordert, sein Anwesen aufzusuchen; dies sei 
vielmehr auf Vorschlag der Beamten erfolgt.
Das Verwaltungsgericht hielt die Gebühren-
festsetzung für rechtmäßig und wies die Kla-
ge ab. Das Besondere Gebührenverzeichnis 
sehe bei einer ungerechtfertigten Alarmierung 
durch eine Überfall-, Einbruch- oder Brand-
meldeanlage eine Pauschalgebühr in Höhe 
von 171,00 € je Polizeieinsatz vor. Dabei gelte 
ein Alarm nach den einschlägigen Regelungen 
auch dann als ungerechtfertigt, wenn die Ur-
sache für dessen Auslösung - wie hier - nicht 
feststellbar sei.
Es sei nicht an der Polizei, den Nachweis der 
ungerechtfertigten Alarmierung zu führen. Die 
Gebührenerhebung erfolge auch nicht willkür-

lich, da die Amtshandlung gerade zum Vorteil 
des Einzelnen vorgenommen werde. Durch die 
Installation der Einbruchmeldeanlage, die dem 
Schutz des Eigentums diene, entstehe eine be-
sondere Beziehung zwischen dem Anlagenbe-
sitzer und der kostenverursachenden Leistung. 
Zwar werde die Polizei in Fällen einer Alarmie-
rung auch im öffentlichen Interesse an der Ver-
hütung oder Verfolgung von Straftaten tätig.
In erster Linie nehme sie die Amtshandlung 
aber im Interesse des Hausbesitzers vor, der 
den Einsatz durch die Installation der Anlage 
veranlasst habe. Der Umstand, dass der Kläger 
ein Ausrücken der Polizei hier nicht ausdrück-
lich verlangt habe, ändere daran nichts. Denn 
sein Anruf habe gerade den Zweck verfolgt, die 
Polizei, um Schutz zu ersuchen. Ein Absehen 
von der Gebührenerhebung aus Billigkeits-
gründen komme ebenfalls nicht in Betracht, 
weil sich ein in der Alarmanlage begründetes 
Risiko verwirklicht habe und es gerade Sinn 
und Zweck der Gebührenregelung sei, den 
Verursacher des Polizeieinsatzes zu Kosten he-
ranzuziehen.
Verwaltungsgericht Koblenz,
Urteil vom 15.04.2020 – 3 K 1063/19 –

M i e t r e c h t
Freilaufende Hunde
Lässt ein Wohnungsmieter zwei Hunde ent-
gegen der Hausordnung frei auf den Ge-
meinschaftsflächen herumlaufen und setzt 
er dieses Verhalten trotz mehrerer Abmah-
nungen fort, so liegt eine erhebliche Verlet-
zung mietvertraglicher Pflichten vor. Dem 
Mieter kann in diesem Fall fristlos gekündigt 
werden. Dies hat der Bundesgerichtshof ent-
schieden.
In dem zugrunde liegenden Fall wurden die 
Mieter einer Wohnung in Berlin im Februar 
2019 vom Amtsgericht Berlin-Charlottenburg 
zur Räumung und Herausgabe der Wohnung 
verurteilt. Hintergrund dessen war, dass die 
Mieter entgegen der Hausordnung ihre bei-
den Hunde frei auf den Gemeinschaftsflä-
chen, wozu auch ein Kinderspielplatz gehörte, 
herumlaufen ließen. Da sie dieses Verhalten 
trotz mehrerer Abmahnungen fortgesetzt 
haben, wurde ihnen schließlich von der Ver-
mieterin fristlos gekündigt. Nachdem das 
Landgericht Berlin das Räumungsurteil des 
Amtsgerichts bestätigt hatte, musste sich der 
Bundesgerichtshof auf Betreiben der Mieter 
mit dem Fall beschäftigen.
Der Bundesgerichtshof bestätigte die Ent-
scheidung der Vorinstanz. Das Verhalten 
der Mieter habe eine erhebliche Verletzung 
mietvertraglicher Pflichten dargestellt. Die 
Entscheidung des Landgerichts, dass die be-
harrliche Pflichtverletzung der Mieter ein die 
fristlose Kündigung rechtfertigendes Gewicht 
zukomme, sei nicht zu beanstanden.
Bundesgerichtshof,
Beschluss vom 02.01.2020 – VIII ZR 328/19 –

Trotz gewissenhafter Bearbeitung der 
Beiträge kann eine Haftung für die Inhalte 
nicht übernommen werden. Verbindliche 
Auskünfte können nur im Rahmen eines 
Mandatsverhältnisses erteilt werden. 
Bildquellen: Fotolia.com, dawr.de/fotos, 
pixabay.com

 ©Eisenhans - Fotolia.com                       #79151132


